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 Veröffentlicht am 25.06.2019

Norm

UVG §19 Abs2

1. UVG § 19 heute

2. UVG § 19 gültig ab 01.01.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2009

3. UVG § 19 gültig von 07.11.1985 bis 31.12.2009

Rechtssatz

Eine bloß kurzfristige rückwirkende Einstellung des Bezugs von Vorschüssen für in der Vergangenheit liegende

Zeiträume (hier: drei Monate) steht einer Erhöhung von Unterhaltsvorschüssen für vor Beginn dieser Unterbrechung

des Vorschussbezugs liegende Bezugszeiten nicht entgegen, wenn die Periode, für die die Vorschüsse gewährt wurden

noch nicht abgelaufen ist.
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